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Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren Nr.3/19, Wohngebiet an der Hohlmühlleite 

 

Sehr geehrter Herr Meyer zu Helligen 

Ich bitte meine Bedenken zu berücksichtigen und Gutachten zu erstellen hinsichtlich möglicher 
hydrologischen  

Einflussnahme (z.B. Überflutungswahrscheinlichkeit meines Grundstückes) Ein Umweltgutachten  
und Bestandsaufnahme sollte auch Nichtbeeinflussung der  streng zu  schützenden Arten vorweisen. 
Annahmen, wie sie in ihrem Entwurf getroffen werden, sind unzureichend.  

Rationale 

Aufgrund der Versiegelung durch die Intensive Bebauung wird das Oberflächenwasser als auch das 
Grundwasser beeinflusst.   

Der Hang zu meinem Anwesen  dient als Schwamm, um   Oberflächenwasser    bei 
Regen aufzunehmen dh zu minimieren.   Bei Starkregen und auch schon bei länger anhaltenden 
Regenphasen kommt es in meinem Anwesen dennoch zu Überschwemmungen, die trotz Drainagen 
zögerlich abnehmen. Es ist zu befürchten, dass durch die Versiegelung übermäßig Wasser auf unser 
Grundstück dringt und zu Schäden führen wird.  

Neben meinem Anwesen ist überdies ein Durchgang (Treppenanalage?) geplant, der zu einer 
weiteren Versiegelung führt und zusätzlich Wasser auf mein Anwesen führen wird.   

Unterirdische Wasserströme sind zwar im Sommer nicht sichtbar, jedoch im Winter bilden sich 
großflächig Eisplatten auf dem Hohlmühlweg bedingt durch an die Oberfläche tretendes Wasser 
neben meinem Anwesen.  Es ist zu befürchten, dass durch die Verdichtung des Hanges der  
unterirdische Wasserfluss  (Grundwasserbewegung ?)  verstärkt oder verändert wird   

Liegen nun hydrologische Gutachten die sowohl Oberflächen als auch Unterwasserströme beinhalten 
vor.? 

Sicher wird der veränderte Wasserzufluss auch die stark zu schützenden Gebiete im 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) verändern.  

Kammmolche und Knoblauchskröten (siehe Begründung für Teicharbeiten im LSG), sind streng 
geschützt . Für sie müssen laut Gesetz eigens Schutzgebiete ausgewiesen und dürfen auch nicht 
beeinflusst werden. Ist dies berücksichtigt worden? Die Knoblauchs-Kröte   wurde auch schon auf 
dem Grundstück des geplanten Durchgangs gesichtet.  Aufgrund des gesetzmäßigen Schutzes dieser 
Arten sollte auch hier ein Umweltgutachten mit Bestandsaufnahmen vorliegen, dass auch die 
Beeinflussung durch Verschmutzung aufgrund der möglichen „Betretung“ von Anwohnern der 
angrenzenden freien Flächen gegeben ist. 



Der „ Pfad“ vom Hang zum Hohlmühlweg   wird begründet um Anbindung  zur Hohlmühlsiedlung  
und zur Begehung des LSG  .Man geht davon aus, dass der Durchgang im Landschaftsschutzgebiet im 
öffentlichen Interesse liegt.  Obgleich er schon in der Begründung des Flächennutzungsplanes 
Hohmühlsiedlung als gegeben vorlag, hat die Stadt und die Regierung von Oberfranken jegliches 
allgemeine Interesse verneint, seit 10  Jahren ist ein Durchgang nicht möglich . Auch konnte keine 
Widmung eines „Durchganges“ ermittelt werden. Pläne weisen nur weiße Flächen aus.   Überdies ist 
ein Betreten der öffentlichen Grünfläche im LSG untersagt (Verbotsschild durch BTS)  

 

Vielen Dank und verbleibe mit höflichen Grüßen  

 

 , Bayreuth 09.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


















































